
Ehrenordnung 
der Stadt Wittlich in der Fassung des Beschlusses  
vom 16. August 2011 
 

1. Ehrenbürger 
Persönlichkeiten, die sich um die Stadt Wittlich besonders verdient gemacht haben, kön-
nen zu Ehrenbürgern gewählt werden. 
Die Wahl erfolgt durch den Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung. Bei der Wahl müssen 2/3 
der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder zustimmen. Vorschlagsberechtigt sind der Bür-
germeister und die im Stadtrat vertretenen Fraktionen. 

2. Ehrenplakette 
Persönlichkeiten, die sich um die Stadt Wittlich verdient gemacht haben, können mit der 
Ehrenplakette der Stadt Wittlich ausgezeichnet werden. Hierzu bedarf es eines Stadtrat-
beschlusses mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Stadtrates. Die 
Wahl erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung. Vorschlagsberechtigt sind der Bürgermeister und 
die im Stadtrat vertretenen Fraktionen. 

2.a Schultheiß-Colin-Ehrennadel 
Die Schultheiß-Colin-Ehrennadel wird nur an ehrenamtlich kommunalpolitisch tätige Per-
sönlichkeiten verliehen. Sie soll verliehen werden bei vorliegender kommunalpolitischer 
ehrenamtlicher Tätigkeit während mindestens dreier Wahlperioden im Stadtrat. Die Eh-
rennadel soll auch dann verliehen werden, wenn die ehrenamtliche Tätigkeit für die drei 
Wahlperioden im Stadtrat und in ehemaligen Gemeinderäten der jetzigen Stadtteile voll-
bracht wurde. Die Schultheiß-Colin-Ehrennadel kann auch ohne Vorliegen dieser Voraus-
setzung für kommunalpolitisch ehrenamtliche Tätigkeit im Stadtrat und anderen städti-
schen Gremien verliehen werden. 

3. Verleihungsurkunde 
Mit jeder Auszeichnung wird dem Geehrten eine Verleihungsurkunde ausgehändigt. Die 
Verleihungsurkunde für kommunalpolitisch tätige Persönlichkeiten soll Bezug nehmen auf 
die “langjährige ehrenamtliche kommunalpolitische Tätigkeit“. 

4. Gestaltung der Ehrenplakette 
Die in Gold gearbeitete Ehrenplakette ist auf der Vorderseite erhaben und trägt in der Mit-
te die Darstellung von St. Rochus sowie die Umschrift: “Dem verdienten Bürger der Stadt 
Wittlich“. Die Rückseite trägt erhaben das Stadtwappen und die Umschrift: “Zwei Schlüs-
sel Wittlichs Wappen hat - Mosel und Eifel erschließt die Stadt“. 

4.a Gestaltung der Schultheiß-Colin-Ehrennadel 
Die Ehrennadel ist nach der Form des Schultheiß-Siegels mit den zwei Schlüsseln aus 
der Zeit des Schultheiß Colin geformt. Sie ist aus Gold. Auf der Rückseite der Ehrennadel 
werden der Name des Trägers und das Verleihungsdatum eingraviert. 

5. Ehrung von Vereinen 
Neben der finanziellen Zuwendung auf Grund der Richtlinien erhalten Vereine beim 50-
jährigen Vereinsjubiläum ein Ehrenschild. Wurde beim 50-jährigen Vereinsjubiläum ein 
Ehrenschild nach dieser Ehrenordnung nicht verliehen, erfolgt dies anlässlich des folgen-
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den Vereinsjubiläums (75 Jahre, 100 Jahre usw.). Das Ehrenschild zeigt einen Ausschnitt 
des Stadtwappens und erhält folgende Umschriften: „EHRENSCHILD DER STADT 
WITTLICH“ und „DIE STADT WIRD ZUR STADT DURCH DIE MENSCHEN“. Jedes Eh-
renschild erhält zudem eine individuelle Gravur mit dem Namen des Gewürdigten und 
dem Datum der Würdigung. Daneben wird eine Urkunde verliehen, auf der die Jahreszahl 
des Bestehens besonders hervorgehoben wird. 
 
Wittlich, den 17. August 2011 
Stadtverwaltung Wittlich 
 
 
 
Joachim Rodenkirch 
Bürgermeister 
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